
einem Haltepunkt durchgeführt werden, der hiervon bis zu 
50 km entfernt liegt. Diese Strecken und diese Haltepunkte 
werden durch Ministerialerlass bestimmt. Außerdem kann 
bei einem Autobahnabschnitt, der in dem in Satz 1 dieses 
Absatzes genannten Gebiet beginnt, dann, wenn die erste 
Autobahnzahlstelle jenseits der 20-km-Linie liegt, die Kon
trolle bis zu dieser ersten Zahlstelle auf den Parkplätzen 
sowie am Ort dieser Zahlstelle und auf den daran angren
zenden Parkplätzen erfolgen. Die Zahlstellen im Sinne dieser 
Vorschrift werden durch Erlass bestimmt“? 

Vorabentscheidungsersuchen der Cour de Cassation 
(Frankreich), eingereicht am 16. April 2010 — 

Strafverfahren gegen Sélim Abdeli 

(Rechtssache C-189/10) 

(2010/C 161/54) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour de Cassation (Frankreich) 

Beteiligter des Ausgangsverfahrens 

Sélim Abdeli 

Vorlagefragen 

1. Steht Art. 267 des am 13. Dezember 2007 in Lissabon 
unterzeichneten Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union Rechtsvorschriften wie den durch das verfas
sungsergänzende Gesetz Nr. 2009-1523 vom 10. Dezember 
2009 eingefügten Art. 23-2 Abs. 2 und 23-5 Abs. 2 der 
Ordonnance Nr. 58-1067 vom 7. November 1958 ent
gegen, soweit diese den Gerichten vorschreiben, vorrangig 
über die Zuleitung der bei ihnen aufgeworfenen Frage der 
Verfassungsmäßigkeit an den Conseil constitutionnel zu be
finden, sofern sich die Unvereinbarkeit einer nationalen 
Rechtsvorschrift mit der Verfassung aus ihrer Unvereinbar
keit mit dem Unionsrecht ergibt? 

2. Steht Art. 67 des am 13. Dezember 2007 in Lissabon un
terzeichneten Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union einer Rechtsvorschrift wie Art. 78-2 Abs. 4 
der Strafprozessordnung entgegen, in dem es heißt: „In ei
nem Gebiet zwischen der Landesgrenze von Frankreich zu 
den Staaten, die dem am 19. Juni 1990 in Schengen unter
zeichneten Übereinkommen beigetreten sind, und einer dies
seits im Abstand von 20 km zu ihr gezogenen Linie sowie 
in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Häfen, Flughä
fen und Eisenbahn- oder Busbahnhöfen, die für den interna
tionalen Verkehr geöffnet und durch Erlass bestimmt sind, 
kann die Identität jeder Person ebenfalls nach den in Abs. 1 
festgelegten Modalitäten kontrolliert werden, um die Einhal

tung der gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf den 
Besitz, die Mitführung und die Vorlage von Urkunden und 
Dokumente zu überprüfen. Findet die Kontrolle an Bord 
eines Zuges statt, der eine internationale Streckenverbindung 
bedient, kann sie auf dem Streckenabschnitt zwischen der 
Grenze und dem ersten Haltepunkt, der mehr als 20 km 
von der Grenze entfernt ist, durchgeführt werden. Auf Ei
senbahnstrecken, die eine internationale Verbindung herstel
len und besondere Anschlussmerkmale aufweisen, kann die 
Kontrolle jedoch auch zwischen diesem Haltepunkt und ei
nem Haltepunkt durchgeführt werden, der hiervon bis zu 50 
km entfernt liegt. Diese Strecken und diese Haltepunkte 
werden durch Ministerialerlass bestimmt. Außerdem kann 
bei einem Autobahnabschnitt, der in dem in Satz 1 dieses 
Absatzes genannten Gebiet beginnt, dann, wenn die erste 
Autobahnzahlstelle jenseits der 20-km-Linie liegt, die Kon
trolle bis zu dieser ersten Zahlstelle auf den Parkplätzen 
sowie am Ort dieser Zahlstelle und auf den daran angren
zenden Parkplätzen erfolgen. Die Zahlstellen im Sinne dieser 
Vorschrift werden durch Erlass bestimmt“? 

Vorabentscheidungsersuchen des Cour de Cassation 
(Frankreich), eingereicht am 19. April 2010 — Société 
Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, in seiner 

Eigenschaft als Liquidator der Médiasucre International 

(Rechtssache C-191/10) 

(2010/C 161/55) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour de Cassation 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kassationsbeschwerdeführerin: Société Rastelli Davide et C. 

Kassationsbeschwerdegegner: Jean-Charles Hidoux, in seiner Eigen
schaft als Liquidator der Médiasucre International 

Vorlagefragen 

1. Hindert die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 vom 29. Mai 
2000 über Insolvenzverfahren ( 1 ) ein Gericht eines Mitglied
staats, das das Hauptinsolvenzverfahren gegen einen Schuld
ner unter Zugrundelegung der Tatsache eröffnet, dass sich 
der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des Schuld
ners im Gebiet dieses Mitgliedstaat befindet, an der Anwen
dung einer innerstaatlichen Vorschrift, die ihm die Zustän
digkeit verleiht, dieses Verfahren auf eine Gesellschaft, deren 
satzungsmäßiger Sitz sich in einem anderen Mitgliedstaat 
befindet, allein aufgrund der Feststellung einer Vermischung 
der Vermögensmassen des Schuldners und dieser Gesell
schaft zu erweitern?
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2. Kann, wenn die auf Erweiterung gerichtete Klage als Eröff
nung eines neuen Insolvenzverfahrens einzustufen ist, über 
das das ursprünglich angerufene Gericht eines Mitgliedstaats 
nur entscheiden kann, wenn nachgewiesen wird, dass sich 
der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen der von der 
Erweiterung betroffenen Gesellschaft in diesem Staat befin
det, dieser Nachweis allein durch die Feststellung einer Ver
mischung der Vermögensmassen geführt werden? 

( 1 ) ABl. L 160, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Düsseldorf 
(Deutschland) eingereicht am 22. April 2010 — 
Paderborner Brauerei Haus Cramer KG gegen 

Hauptzollamt Bielefeld 

(Rechtssache C-196/10) 

(2010/C 161/56) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Finanzgericht Düsseldorf 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG 

Beklagter: Hauptzollamt Bielefeld 

Vorlagefrage 

Ist die Kombinierte Nomenklatur in der Fassung der Verord
nung (EG) Nr. 2031/2001 der Kommission vom 6. August 
2001 ( 1 ) sowie in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 
1832/2002 der Kommission vom 1. August 2002 ( 2 ) dahin 
auszulegen, dass eine als „malt beer base“ bezeichnete Ware 
mit einem Alkoholgehalt von etwa 14 % vol., die aus gebrautem 
Bier gewonnen wurde, das geklärt und sodann einer Ultrafiltra
tion unterzogen wurde, durch die Inhaltsstoffe wie Bitterstoffe 
und Proteine ausgedünnt wurden, in die Position 2208 einzurei
hen ist? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 2031/2001 der Kommission vom 6. August 
2001 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomen
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif; ABl. L 279, S. 1 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1832/2002 der Kommission vom 1. August 
2002 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomen
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif; ABl. L 290, S. 1
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